
Antrag auf Neuterminierung der Wahl zum Studierendenparla-

ment

Sehr geehrtes Präsidium,

das Studierendenparlament möge beschließen:

• Der Beschluss SP71-E039 wird aufgehoben.

• Falls die Wahlordnung der Studierendenschaft in der Fas-

sung eines Beschlusses zur Ermöglichung einer Wahl zum

Studierendenparlament an mindestens zehn Tagen (insbe-

sondere durch Annahme des Änderungsantrags zur Wahl-

ordnung der Studierendenschaft (Änderung bzgl. der dies-

jährigen Onlinewahlen)) am 21. März 2024 in den Amtlichen

Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht ist, findet die

Wahl zum 72. Studierendenparlament durch Beschluss ge-

mäß § 3 Absatz 2 der Wahlordnung der Studierendenschaft

in der Zeit vom 10. Juni 2024 bis zum 21. Juni 2024, wobei

der 15. Juni 2024 und der 16. Juni 2024 keine Wahltage sind,

statt; andernfalls findet die Wahl zum 72. Studierendenparla-

ment durch Beschluss gemäß § 3 Absatz 2 der Wahlordnung

der Studierendenschaft in der Zeit vom 17. Juni 2024 bis zum

21. Juni 2024 statt.

Begründung: wird mündlich gegeben

Mit freundlichen Grüßen

Alexandros Ballis
Wahlleiter des 71. Studierendenparlaments
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